
 

 
Öffentliche Bibliothek  der Gemeinde in Friedburg, Salzburger Straße 9, 5211 Friedburg 

Gültig ab 1.1.2024 

 

Gebührenordnung 
 
Es ist möglich, sich zwischen Jahresgebühren und Einzelgebühren zu entscheiden. 

 

Jahresgebühren  

Kinder und Jugendliche kostenlos 

Erwachsene € 11,- 

Buch 3 Wochen kostenlos 

Zeitschrift 1 Woche kostenlos 

 

Einzelgebühren  

Kinder und Jugendliche kostenlos 

Erwachsene  

 Buch 3 Wochen € 0,50 

 Zeitschrift 1 Woche € 0,50 

 

Tonies (sind nicht in Jahresgebühr enthalten) 

Toniefigur   1 Woche € 1,- 

 

Entlehnfristen 

Buch 3 Wochen 

Zeitschrift 1 Woche 

Tonie 1 Woche  

 

Überziehungsgebühren 

Buch, Zeitschrift   pro Woche € 0,50 

Tonie   pro Woche € 1,- 



 

 
Öffentliche Bibliothek  der Gemeinde in Friedburg, Salzburger Straße 9, 5211 Friedburg 

Gültig ab 1.1.2024 

 

Bibliotheksordnung 
 

Einschreibung 
Die Einschreibung ist kostenlos und muss persönlich erfolgen.  
Bei Kindern bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist die Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Der/die BenutzerIn erhält bei der Einschreibung die Gebühren- und 
Bibliotheksordnung und erkennt diese durch die Unterschrift in ihrer jeweils 
gültigen Fassung an. 
Änderung des Namens, der Wohnadresse, der Telefonnummer, der Email -Adresse 
sind bekannt zu geben. 
 

Reservierung 
Medien können telefonisch, per Email oder persönlich reserviert werden.  
 

Wichtige Hinweise 
Die Medien dürfen nicht weitergegeben werden. Urheberrechtliche Bestimmungen 
sind einzuhalten. 
Entstandene Schäden sind zu melden. Beschädigte oder verloren gegangene Medien 
werden dem Entlehner verrechnet. 
 

Datenschutz 
Ihre persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer, Email, 
Geburtsdatum, Lesernummer und entlehnte Medien) werden ausschließlich auf 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet. Die Daten werden von uns 
nur zu Zwecken der Entlehnung verwendet, nicht an Dritte weitergegeben und 
sicher verwahrt. 
 

Mahnwesen 
Wird die Leihfrist überschritten, entstehen Überziehungsgebühren. Die Bibliothek 
ist nicht verpflichtet, die Rückgabe von Medien einzumahnen. Die 
Überziehungsgebühr ist auch dann zu entrichten, wenn der/die BenutzerIn keine 
schriftliche Mahnung erhalten hat. 


